
Betreuungsvertrag
Zwischen dem Tierhalter

Name

Straße

PLZ Ort

Telefon

Email

und der Pflegestelle

Name

Straße

PLZ Ort

Telefon

Email

wird für den Zeitraum vom __________ bis __________ (dies entspricht ___ Tage) ein 
Betreuungsvertrag für nachfolgend benannte Tiere geschlossen.

Bei der Abholung der Tiere am letzten Tag der Betreuungszeit bei der Pflegestelle sind eventuelle 
offene Rechnungen zu begleichen bzw. die Kaution auszubezahlen.

Für den oben genannten Zeitraum der Betreuung ergibt sich folgende beim Antritt zu begleichende 
Rechnung:

Pro Tier / Pro Tag Betrag für gesamte Pflegedauer

Frischfutter-Pauschale

Trockenfutter-Pauschale

Betreuungs-Pauschale

Kaution Tierarzt

Gesamtbetrag:

Bestandteil des Vertrages sind die angefügten „Vereinbarungen zur Betreuung“ und die „Benennung 
der zu betreuenden Tiere“.

Jede Partei hat eine Ausfertigung des Vertrags erhalten. 
Ich habe den Vertragstext inklusive sämtlicher Anlagen gelesen, verstanden und erkenne ihn in allen 
Einzelheiten an. 

_________________________ _________________________ _________________________

Ort, Datum Unterschrift Tierhalter Unterschrift Pflegestelle
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Benennung der zu betreuenden Tiere
Tierart: _______________________

Name Geschlecht

Geb. Datum Gewicht bei Abgabe

Farbe/Zeichnung

Charakter

Krankheiten

Medikation

Besonderheiten

Name Geschlecht

Geb. Datum Gewicht bei Abgabe

Farbe/Zeichnung

Charakter

Krankheiten

Medikation

Besonderheiten

Name Geschlecht

Geb. Datum Gewicht bei Abgabe

Farbe/Zeichnung

Charakter

Krankheiten

Medikation

Besonderheiten

Name Geschlecht

Geb. Datum Gewicht bei Abgabe

Farbe/Zeichnung

Charakter

Krankheiten

Medikation

Besonderheiten
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Vereinbarungen zur Betreuung
§ 1 Übergabe

• Die Übergabe der Tiere erfolgt unter der Bedingung, dass die Pflegestelle die Tiere artgerecht 
und liebevoll unterbringt und pflegt.

§ 2 Unterbringung

• Die Unterbringung erfolgt 
◦ (   ) in der Pflegestelle     (   ) beim Tierhalter zu Hause
◦ in einem Käfig, der     (   ) vom Tierhalter    (   ) von der Pflegestelle     gestellt wird.

• Die Tiere werden in der Wohnung gehalten und keiner Zugluft ausgesetzt.

§ 3.a In der Betreuung in der Pflegestelle sind enthalten

• Reinigung des Käfig
• Tägliche Futter- und Wasser-Gabe

• Täglicher Auslauf, mind.  ___ Stunde.
• Gesundheitskontrolle eines jeden Tieres (Fell, Augen, Ohren, Krallen, Gewicht, Körper 

abtasten,...)

§ 3.b Bei der Betreuung beim Tierhalter zu Hause

• Der Pfleger besucht und betreut die Tiere

(   ) täglich 

(   ) alle ___ Tage

(   ) _________________________________________________________

• In der Betreuung beim Tierhalter sind enthalten:
◦ Reinigung des Käfigs
◦ Futter- und Wasser-Gabe

◦ (   ) Auslauf, mind. ___ Stunden
◦ Gesundheitskontrolle eines jeden Tieres (Fell, Augen, Ohren, Krallen, Gewicht, Körper 

abtasten,...)

§ 4 Futter

• Folgendes Trockenfutter wird gefüttert: _________________________________
• Folgendes Frischfutter wird gefüttert:  __________________________________
• Wasser wird in    (   ) Näpfen   (   ) Nippeltränken    angeboten.

§ 5 Tierarzt

• Haustierarzt (für evtl. Rückfragen): 

Name: ______________________________________________________
Anschrift: ____________________________________________________
Telefonnummer: ________________________________________________
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§ 5 Tierarzt (Fortsetzung)

• Ist nach dem Ermessen der Pflegestelle ein Tierarztbesuch notwendig, kommt der Tierhalter 
gegen Vorlage der Rechnung für die Kosten in vollem Betrag auf. 

• Die Wahl eines kundigen Tierarztes bleibt der Pflegestelle überlassen. 

• Für eventuell anfallende Tierarztkosten sind ____ € pro Tier als Kaution zu zahlen. 
Bei anfallenden Tierarztkosten hat die Pflegestelle die jeweiligen Tierarztrechnungen 
vorzulegen und die entstandenen Kosten werden mit der Kaution verrechnet.
Ist kein Tierarztbesuch notwendig, wird die Kaution am Ende der Urlaubspflegezeit zurück 
erstattet.

• Bei Fälligkeit von medizinisch notwendigen, größeren Eingriffen/Euthanasie, wird der 
Tierhalter sofort unter der genannten Kontaktmöglichkeiten informiert. Sollte der Tierhalter 
im Notfall nicht erreichbar sein, behält sich die Pflegestelle vor, zusammen mit dem Tierarzt 
eine Entscheidung zum Wohle des Tieres zu treffen. 

§ 6 Todesfall

• Im Falle eines Ablebens der oder eines der Tiere, wird 

(   ) das Tier beim Tierarzt zur Tierkörperbeseitigung gelassen/abgegeben.

(   ) das Tier in der Pflegestelle gekühlt und aufbewahrt bis die Betreuungszeit endet. Der 
Tierhalter nimmt das verstorbene Tier wieder zu sich.

• Im Falle eines Ablebens eines Tieres wird der Tierhalter 

(   ) sofort über den Tod des Tieres benachrichtigt.

(   ) erst nach Ende des Betreuungszeitraumes über den Tod des Tieres benachrichtigt.

§ 7 Haftung

• Für tierärztliche Fehlbehandlungen oder Verlust der Tiere, z.B. durch Euthanasie, übernimmt 
die Pflegestelle keine Haftung. 

• Hingegen tritt die Pflegestelle für Schäden, die die Tiere bei ihm verursacht haben, selber ein.
• Für Schäden, die das Tier während der vereinbarten Zeit bei der Pflegestelle erleiden könnte, 

übernimmt die Pflegestelle keine Haftung; die Haftung der Pflegestelle wird ausdrücklich auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

§ 8 Abholung

• Der Tierhalter verpflichtet sich, seine Tiere spätestens am Abend des vereinbarten Tages 
abzuholen, oder die Betreuungszeit rechtzeitig schriftlich / telefonisch zu verlängern. 

• Der Tierhalter erklärt sich damit einverstanden, dass seine Tiere, bei einer 
Nichtabholungsfrist, die den verabredeten Tag um 3 Wochen überschreitet, in den Eigentum 
der Pflegerstelle übergehen bzw. durch ihn vermittelt werden dürfen.

§ 9 besondere Vereinbarungen

• ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

© Nagervermittlung im Großraum Stuttgart -Vereinbarungen zur Betreuung- Seite 2



Abholung der Tiere

In Bezug auf den Betreuungsvertrag vom _________________ .

Die Kaution für den Tierarzt in Höhe von ____________ € wurde 
(  ) zurück erstattet.
(  ) wurde mit den Tierarztkosten verrechnet. Es wurden ___________€ zurückerstattet.

Im Betreuungszeitraum sind folgende Erkrankungen entstanden und werden wie folgt behandelt:

Tiername Erkrankung Behandlung

_________________________ _________________________ _________________________

Ort, Datum Unterschrift Tierhalter Unterschrift Pflegestelle
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